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AMTLICHER TEIL

Bekanntmachung

des endgültigen Ergebnisses der Wahl des Ortsbeirates 
im Ortsteil Booßen der Stadt Frankfurt (Oder) 

am 27. Oktober 2019

Der Kreiswahlausschuss hat in seiner Sitzung am 29. Oktober 2019 
folgendes endgültiges Wahlergebnis festgestellt:

Zahl der wahlberechtigten Personen 1.266
Zahl der Wähler 577
Zahl der ungültigen Stimmzettel 13
Gültige Stimmen insgesamt 1.686

Von den gültigen Stimmen entfielen auf:

1. Wahlvorschlag 
Einzelwahlvorschlag  Büttner
Familien- und Vornamen der 
Bewerberin/des Bewerbers Stimmenzahl
1. Büttner, Paul 109

zusammen: 109

2. Wahlvorschlag 
Einzelwahlvorschlag Krüger
Familien- und Vornamen der 
Bewerberin/des Bewerbers Stimmenzahl
1. Krüger, Mario 188

zusammen: 188

3. Wahlvorschlag 
Einzelwahlvorschlag Kühl
Familien- und Vornamen der 
Bewerberin/des Bewerbers Stimmenzahl
1. Kühl, Ronny 210

zusammen: 210

4. Wahlvorschlag 
Neue Wählergruppe Booßen
Familien- und Vornamen der 
Bewerberin/des Bewerbers Stimmenzahl
1. Utke, Jan 135
2. Wiese, Sandra 133
3. Krüger, Marion 191
4. Fietze, Regina 177
5. Teich, Bärbel 150
6. Kobert, Luisa 105

zusammen: 891

5. Wahlvorschlag 
Einzelwahlvorschlag Reimann
Familien- und Vornamen der 
Bewerberin/des Bewerbers Stimmenzahl
1. Reimann, Norbert 179

zusammen: 179

6. Wahlvorschlag 
Einzelwahlvorschlag Trappe
Familien- und Vornamen der 
Bewerberin/des Bewerbers Stimmenzahl
1. Trappe, Ingo 109

zusammen: 109

Zusammenfassung der gültigen Stimmen nach Wahlvorschlägen

Name des Wahlvorschlags (Wahlvorschlagsträgers) Stimmenzahl
1. Einzelwahlvorschlag  Büttner 109
2. Einzelwahlvorschlag Krüger 188
3. Einzelwahlvorschlag Kühl 210
4. Neue Wählergruppe Booßen 891
5. Einzelwahlvorschlag Reimann 179
6. Einzelwahlvorschlag Trappe 109

Summe: 1.686

Verteilung der Sitze auf die Wahlvorschläge

Es waren im Wahlgebiet  5  Sitze (= Anzahl der im Wahlgebiet zu wäh-
lenden Vertreter) zu verteilen.

Name des Wahlvorschlags (Wahlvorschlagsträgers) Stimmenzahl
1. Einzelwahlvorschlag  Büttner 0
2. Einzelwahlvorschlag Krüger 1
3. Einzelwahlvorschlag Kühl 1
4. Neue Wählergruppe Booßen 3
5. Einzelwahlvorschlag Reimann 0
6. Einzelwahlvorschlag Trappe 0

Summe: 5

Verteilung der Sitze auf die Bewerber

Die auf die Wahlvorschläge (Wahlvorschlagsträger) entfallenden Sit-
ze stehen folgenden Bewerbern zu:

1. Wahlvorschlag: Zahl der Sitze
Einzelwahlvorschlag Büttner 0
Gewählte Bewerber: (Familien- und Vornamen) Lfd. Nr.

2. Wahlvorschlag: Zahl der Sitze

Einzelwahlvorschlag Krüger 1

Gewählte Bewerber: (Familien- und Vornamen) Lfd. Nr.

Krüger, Mario 1

3. Wahlvorschlag: Zahl der Sitze

Einzelwahlvorschlag Kühl 1

Gewählte Bewerber: (Familien- und Vornamen) Lfd. Nr.

Kühl, Ronny 1

4. Wahlvorschlag: Zahl der Sitze

Neue Wählergruppe Booßen 3

Gewählte Bewerber: (Familien- und Vornamen) Lfd. Nr.

Krüger, Marion 1
Fietze, Regina 2
Teich, Bärbel 3

5. Wahlvorschlag: Zahl der Sitze
Einzelwahlvorschlag Reimann 0
Gewählte Bewerber: (Familien- und Vornamen) Lfd. Nr.

6. Wahlvorschlag: Zahl der Sitze
Einzelwahlvorschlag Trappe 0
Gewählte Bewerber: (Familien- und Vornamen) Lfd. Nr.
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Ersatzpersonen

Die Ersatzpersonen und ihre Reihenfolge wurden wie folgt festgestellt:

1. Wahlvorschlag: 
Einzelwahlvorschlag Büttner keine
Ersatzperson: (Familien- und Vornamen) Lfd. Nr.

2. Wahlvorschlag: 
Einzelwahlvorschlag Krüger keine
Ersatzperson: (Familien- und Vornamen) Lfd. Nr.

3. Wahlvorschlag: 
Einzelwahlvorschlag Kühl keine
Ersatzperson: (Familien- und Vornamen) Lfd. Nr.

4. Wahlvorschlag: 
Neue Wählergruppe Booßen 3
Ersatzperson: (Familien- und Vornamen) Lfd. Nr.
Utke, Jan 1
Wiese, Sandra 2
Kobert, Luisa 3

5. Wahlvorschlag: 
Einzelwahlvorschlag Reimann keine
Ersatzperson: (Familien- und Vornamen) Lfd. Nr.

6. Wahlvorschlag: 
Einzelwahlvorschlag Trappe keine
Ersatzperson: (Familien- und Vornamen) Lfd. Nr.

Frankfurt (Oder), den 30. Oktober 2019

Beckmann 
Kreiswahlleiter

Öffentliche Bekanntmachung 

Bekanntmachungsanordnung zum Bebauungsplan 
BP-54-002 „Straße Am Klinikum“ 

Aufgrund § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) wird hiermit gemäß § 1 
Abs. 1 i.V.m. § 2 Abs. 2 der Verordnung über die öffentliche Bekannt-
machung von Satzungen und sonstigen ortsrechtlichen Vorschriften 
in den Gemeinden, Verbandsgemeinden, Ämtern und Landkreisen 
(Bekanntmachungsverordnung – BekanntmV) und i.V.m. § 10 der 
Hauptsatzung der Stadt Frankfurt (Oder) die Veröffentlichung in Form 
der Ersatzbekanntmachung des Bebauungsplanes BP-54-002 „Straße 
Am Klinikum“ – bestehend aus Teil A Planzeichnung und Teil B Text-
lichen Festsetzungen – als Satzung im Amtsblatt der Stadt Frankfurt 
(Oder) am 25.11.2019 angeordnet.

Vom Tag der Bekanntmachung an, wird die Satzung auf Dauer zu 
jedermanns Einsicht während der allgemeinen Sprechzeiten im 
Bauamt, Zimmer 1.421 (Stadtverwaltung Frankfurt (Oder), Dezernat 
Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt, Bauamt, Stadthaus, Goepel-
straße 38, 15234 Frankfurt (Oder), Haus 1, 1. OG, Tel. 0335 / 552 6107) 
bereitgehalten. Die allgemeinen Sprechzeiten sind 

 Dienstag  von 09.00 bis 12.00 und 13.00 bis 18.00 Uhr sowie 
 Donnerstag  von 09.00 bis 12.00 und 13.00 bis 16.00 Uhr. 

Die Dauer der Auslegung gemäß § 10 Abs. 3 der Hauptsatzung der 
Stadt Frankfurt (Oder) beträgt 14 Tage, das ist vom 26.11.2019 bis 
zum 09.12.2019. Über den Inhalt der Satzung wird auf Verlangen 
Auskunft gegeben (§ 10 Abs. 3 Satz 2-5 BauGB).

Frankfurt (Oder), den 12.11.2019  

René Wilke  
Oberbürgermeister
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Öffentliche Bekanntmachung 

Bebauungsplan BP-54-002 „Straße Am Klinikum“ im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13 b i.V.m. § 13 a Baugesetzbuch; 

Bekanntmachung des Bebauungsplanes 
als Satzung gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfurt (Oder) hat 
am 24.10.2019 den Bebauungsplan BP-54-002 „Straße Am Klinikum“ 
– bestehend aus Teil A Planzeichnung und Teil B Textlichen Festset-
zungen – (Stand: 25.02.2019) im beschleunigten Verfahren nach § 13 
b i.V.m. § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 
BauGB beschlossen. Die Begründung wurde gebilligt. Zuvor war über 
die Berücksichtigung der Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der 
beteiligten Behörden in der zum Beschluss vorgelegten Satzung 
entschieden worden. Der Oberbürgermeister wurde beauftragt, die 
Bürger und Behörden, deren Stellungnahmen vorliegen, von diesem 
Beschluss unter Angabe der Begründung in Kenntnis zu setzen. Dies 
geschieht in gesonderter schriftlicher Form.

Dieser Beschluss wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht. Er kann 
im vollen Wortlaut während der allgemeinen Sprechzeiten im Bau-
amt, Zimmer 1.421 (Stadtverwaltung Frankfurt (Oder), Dezernat 
Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt, Bauamt, Stadthaus, Goepel-
straße 38, 15234 Frankfurt (Oder), Haus 1, 1.OG) eingesehen werden.

Das Satzungsgebiet liegt im Ortsteil Markendorf. Nördlich der Straße 
Am Klinikum erstreckt sich der Geltungsbereich mit einer Tiefe von 
ca. 40 m westlich begrenzt von der Straßenbahn entlang der Müllro-
ser Chaussee, im Osten begrenzt durch den Waldrand. 

Jedermann hat auf Dauer die Möglichkeit, den Bebauungsplan mit 
Begründung im Bauamt, Zimmer 1.421 (Stadtverwaltung Frankfurt 
(Oder), Dezernat Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt, Bauamt, 
Stadthaus, Goepelstraße 38, 15234 Frankfurt (Oder), Haus 1, 1. OG, 
Tel. 0335 / 552 6107) während der Bürgersprechstunden einzusehen 
und über dessen Inhalt Auskunft zu verlangen.

Der Bebauungsplan BP-54-002 „Straße Am Klinikum“ tritt mit die-
ser Bekanntmachung in Kraft (§ 10 Abs. 3 Satz 4 BauGB).

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB, über die     
Fälligkeit etwaiger Entschädigungsansprüche im Falle der in den 
§§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leis-
tung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist 
und des § 44 Abs. 4 BauGB, über das Erlöschen von Entschädigungs-
ansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb von drei Jahren ge-
stellt ist, wird hingewiesen.

Eine beachtliche Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1-3, Abs. 2 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie be-
achtliche Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB sind gemäß § 215 Abs. 1 Nr. 1-3 BauGB unbeachtlich, wenn sie 
nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Stadt Frankfurt (Oder) geltend gemacht worden sind. 
Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder 
den Mangel begründen soll, darzulegen (§ 215 Abs. 1 Satz 1 BauGB). 
Dies gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2 a BauGB be-
achtlich sind.

Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften die in der 
Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf ) enthal-
ten oder aufgrund der Kommunalverfassung erlassen worden sind, 
ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Stadt Frankfurt (Oder) 
unter der Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, 
die den Mangel ergibt, geltend gemacht worden ist (§ 3 Abs. 4 Bbg-
KVerf ).

Die Satzung und die Begründung werden ergänzend auch in das 
Internet eingestellt (www.frankfurt-oder.de, Bürgerservice A-Z/Be-
bauungspläne) und über das Zentrale Landesportal für die Umwelt-
verträglichkeitsprüfungen und die Bauleitplanung im Land Branden-
burg (http://blp.brandenburg.de) zugänglich gemacht (§ 10 a Abs. 2 
BauGB).

Anlage  –  Übersichtskarte zum Geltungsbereich    
  (siehe Seite 137)

Frankfurt (Oder), den 12.11.2019  

René Wilke  
Oberbürgermeister 
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Anlage  –  Übersichtskarte BP-54-002 (siehe Seite 136)
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Öffentliche Bekanntmachung 

Bebauungsplan BP-22-001 „Wohnungsbaustandort 
Jungclaussen-Viertel“ im beschleunigten Verfahren 

nach § 13 a Baugesetzbuch; 
Bekanntmachung von Ort und Zeit der öffentlichen 

Auslegung des Entwurfs zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfurt (Oder) hat am 
24.10.2019 den Entwurf des Bebauungsplanes BP-22-001 „Wohnungs-
baustandort Jungclaussen-Viertel“ (Stand 24.07.2019) im beschleunig-
ten Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) gebilligt und dessen 
öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Der Ober-
bürgermeister wurde beauftragt, den Entwurf des Bebauungsplanes 
öffentlich auszulegen und die Behörden und sonstigen Träger öffentli-
cher Belange zu beteiligen. 

Die Ergebnisse der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die einge-
henden Stellungnahmen der Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sollen im Wege der Abwägung behandelt und 
der Stadtverordnetenversammlung zur Wertung vorgelegt werden. 
Der Stadtverordnetenversammlung soll der Bebauungsplan zum Be-
schluss vorgelegt werden. 

Dieser Beschluss wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht. Er kann im 
vollen Wortlaut während der allgemeinen Sprechzeiten im Bauamt, 
Zimmer 1.421 (Stadtverwaltung Frankfurt (Oder), Dezernat Stadtent-
wicklung, Bauen und Umwelt, Bauamt, Stadthaus, Goepelstraße 38, 
15234 Frankfurt (Oder), Haus 1, 1. OG, Tel. 0335 / 552 6107) eingesehen 
werden.

Der Geltungsbereich liegt im Stadtteil Neuberesinchen. Er erstreckt 
sich von der Nordseite der Birkenallee und wird im Westen von der 
Konrad-Wachsmann-Straße inklusive der Sporthallenfläche begrenzt. 
Die Geltungsbereichsgrenze verläuft weiter auf der Südseite der 
Grünfläche, welche den Schluchtweg begleitet, bis zur Nordseite der 
Friedrich-Loeffler-Straße, entlang der Süd- und Westseite des Clara-
Zetkin-Ringes einschließlich der Fläche der ehemaligen Parkplätze bis 
zur Birkenallee (Sh. auch Abgrenzung des Plangebietes auf beigefüg-
ter Übersichtskarte).

Ziele und Zwecke der Planung

Mit dieser Planung sollen die Folgen des demografischen Wandels 
stadtstrukturell verträglich gestaltet werden und der verbleibende 
Stadtkörper gestärkt werden. Parallel hierzu soll das Potenzial für nied-
rigverdichtete, familiengerechte Wohn- und Bauformen zur weiteren 
sozialen und demographischen Durchmischung geschaffen werden. 
Mit dem Bebauungsplan sollen Planungsrecht und Investitionssi-
cherheit geschaffen werden, um den Bereich „Wohnungsbaustandort 
Jungclaussen-Viertel“ neu zu ordnen. Die Umsetzung der beabsich-
tigten städtebaulichen Ordnung des Gebietes erfolgt durch die Defi-
nition dreier Bebauungstypen. Die Wohnnutzung soll in kleinteiligen 
Einzel- und Doppelhäusern im Gebiet erfolgen. Entlang der Birkenal-
lee sollen punktförmige, etwas höhere Wohngebäude raumkantenbil-
dend errichtet werden. Das Gebiet soll unter dem Leitbild „Wohnen am 
Stadtrand“ entwickelt werden. Die Ausweisung von Bauland und die 
Ausformung der zulässigen Bebauung auf diesen Flächen erfolgt un-
ter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen des Stadtumbaus und 
der erfolgten Förderung.

Der Entwurf des Bebauungsplanes BP-22-001 „Wohnungsbaustandort 
Jungclaussen-Viertel“ liegt mit Begründung zur Einsicht für die Dauer 
eines Monats gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus. Da es sich um einen 
Bebauungsplan der Innenentwicklung handelt, wird für die Aufstel-
lung des Bebauungsplanes das beschleunigte Verfahren nach § 13 a 
BauGB ohne Durchführung einer Umweltprüfung angewendet.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben 
werden. Das Ergebnis der Behandlung von Stellungnahmen wird den 
Einsendern nach Beschluss durch die Stadtverordnetenversammlung 
mitgeteilt. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die Satzung 
unberücksichtigt bleiben können (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB).

Ort der Auslegung:

Stadtverwaltung Frankfurt (Oder)
Dezernat Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
Bauamt, Stadthaus, Goepelstraße 38, 15234 Frankfurt (Oder), 
Haus 1, 1. OG; 

Auskünfte/Niederschrift von Stellungnahmen in Zimmer 1.421   
(Fon 0335/552 6107)

Dauer der Auslegung:

vom 05.12.2019 bis einschließlich 06.01.2020 
während folgender Dienststunden:

Montag und Mittwoch  von 09.00 – 12.00 und von 13.00 – 16.00 Uhr, 
Dienstag  von 09.00 – 12.00 und von 13.00 – 18.00 Uhr, 
Donnerstag  von 09.00 – 12.00 und von 13.00 – 16.00 Uhr,  
Freitag                                 von 09.00 – 12.00 Uhr

sowie nach telefonischer Vereinbarung auch außerhalb dieser Zeiten. 

Der Inhalt dieser ortsüblichen Bekanntmachung und die nach § 3 
Absatz 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich 
im Internet eingestellt (www.frankfurt-oder.de, Bürgerservice A-Z 
– Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung) und über das Zentra-
le Landesportal für die Umweltverträglichkeitsprüfungen und die 
Bauleitplanung im Land Brandenburg (http://blp.brandenburg.de) 
zugänglich (§ 4 a Abs. 4 Satz 1 BauGB).

Hinweis:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage 
des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Brandenburgischen 
Datenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absender-
angaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis 
der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt: „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung nach Baugesetzbuch (Art. 13 DSGVO)“, 
welches mit ausliegt bzw. im Internet eingestellt ist (www.frankfurt-
oder.de, Bürgerservice A-Z – Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung).

Anlage  –  Übersichtskarte zur Abgrenzung des Plangebiets    
  (siehe Seite 139)

Frankfurt (Oder), den 12.11.2019  

René Wilke  
Oberbürgermeister 
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AMTSBLATT FÜR DIE STADT FRANKFURT (ODER)

Öffentliche Bekanntmachung 

Bebauungsplan BP-51-001 „Neue Gartenstadt Süd“ 
im beschleunigten Verfahren nach § 13 a Baugesetzbuch; 

Bekanntmachung von Ort und Zeit der öffentlichen 
Auslegung des Entwurfs zur Beteiligung der Öffentlichkeit 

gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfurt (Oder) hat 
am 24.10.2019 den Entwurf des Bebauungsplanes BP-51-001 „Neue 
Gartenstadt Süd“ (Stand 08.08.2019) im beschleunigten Verfahren 
nach § 13 a Baugesetzbuch (BauGB) gebilligt und dessen öffentliche 
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. Der Oberbürgermeis-
ter wurde beauftragt, den Entwurf des Bebauungsplanes öffentlich 
auszulegen und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange zu beteiligen. 

Die Ergebnisse der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die einge-
henden Stellungnahmen der Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sollen im Wege der Abwägung behandelt und 
der Stadtverordnetenversammlung zur Wertung vorgelegt werden. 
Der Stadtverordnetenversammlung soll der Bebauungsplan zum Be-
schluss vorgelegt werden. 

Dieser Beschluss wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht. Er kann 
im vollen Wortlaut während der allgemeinen Sprechzeiten im Bau-
amt, Zimmer 1.421 (Stadtverwaltung Frankfurt (Oder), Dezernat 
Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt, Bauamt, Stadthaus, Goepel-
straße 38, 15234 Frankfurt (Oder), Haus 1, 1. OG, Tel. 0335 / 552 6107) 
eingesehen werden.

Der Geltungsbereich liegt im Stadtteil Süd und wird im Norden durch 
den Siedlerweg, im Osten durch den Siedlerweg und Stakerweg, im 
Südosten durch Stakerweg und Leipziger Straße und im Westen 
durch den Baumschulenweg, Konstantin-Ziolkowski-Allee, Johan-
nes-Kepler-Weg und Baumschulenweg bis Siedlerweg umgrenzt (Sh. 
auch Abgrenzung des Plangebietes auf beigefügter Übersichtskarte).  

Ziele und Zwecke der Planung

Das Plangebiet bietet die Möglichkeit/Potenzial der Wiederbebauung 
zur Deckung der Baulandbedürfnisse der Bewohner sowie der durch 
die Zuzugskampagne angesprochenen Menschen. Nach dem Inte-
grierten Stadtentwicklungskonzept 2014-2025 der Stadt Frankfurt 
(Oder) (INSEK 2014-2025) soll das Stadtumbaugebiet Süd zur Neuen 
Gartenstadt mit aufgelockerten und stark durchgrünten Strukturen 
und hohem Eigenheimanteil mit offener, kleinteiliger Bebauung ent-
wickelt werden. Die Charakterausprägung des Gebietes soll städte-
baulich ablesbar gestaltet werden. Geplant wird in einem bestehen-
den, integrierten und innerstädtischen Bereich, es soll Stadtreparatur 
durch den Stadtumbau entstandener Lücken erfolgen. Angestrebt 
wird eine stärkere Vernetzung mit den benachbarten Kleingarten-
anlagen, die Rückgewinnung von modernen Wohngebietsqualitäten 
sowie eine differenzierte Gestaltung und Gliederung der Freiflächen. 
Unter Berücksichtigung der different topografischen Situation und 
der derzeit noch ungefassten Straßenräume werden vier Bebau-
ungstypen im Gebiet vorgesehen. Die Ausweisung von Bauland und 
die Ausformung der zulässigen Bebauung auf diesen Flächen erfolgt 
unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen des Stadtumbaus 
und der erfolgten Förderung.

Der Entwurf des Bebauungsplanes BP-51-001 „Neue Gartenstadt 
Süd“ liegt mit Begründung zur Einsicht für die Dauer eines Monats 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus. Da es sich um einen Bebau-
ungsplan der Innenentwicklung handelt, wird für die Aufstellung des 
Bebauungsplanes das beschleunigte Verfahren nach § 13 a BauGB 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung angewendet.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben 
werden. Das Ergebnis der Behandlung von Stellungnahmen wird den 
Einsendern nach Beschluss durch die Stadtverordnetenversamm-
lung mitgeteilt. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 
Satzung unberücksichtigt bleiben können (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB).

Ort der Auslegung:

Stadtverwaltung Frankfurt (Oder)
Dezernat Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
Bauamt, Stadthaus, Goepelstraße 38, 15234 Frankfurt (Oder), 
Haus 1, 1. OG; 

Auskünfte/Niederschrift von Stellungnahmen in Zimmer 1.421   
(Fon 0335/552 6107)

Dauer der Auslegung:

vom 05.12.2019 bis einschließlich 06.01.2020 
während folgender Dienststunden:

Montag und Mittwoch  von 09.00 – 12.00 und von 13.00 – 16.00 Uhr, 
Dienstag  von 09.00 – 12.00 und von 13.00 – 18.00 Uhr, 
Donnerstag  von 09.00 – 12.00 und von 13.00 – 16.00 Uhr,  
Freitag                                 von 09.00 – 12.00 Uhr

sowie nach telefonischer Vereinbarung auch außerhalb dieser Zeiten. 

Der Inhalt dieser ortsüblichen Bekanntmachung und die nach § 3 
Absatz 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich 
im Internet eingestellt (www.frankfurt-oder.de, Bürgerservice A-Z 
– Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung) und über das Zentra-
le Landesportal für die Umweltverträglichkeitsprüfungen und die 
Bauleitplanung im Land Brandenburg (http://blp.brandenburg.de) 
zugänglich (§ 4 a Abs. 4 Satz 1 BauGB).

Hinweis:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage 
des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Brandenburgischen 
Datenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absender-
angaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis 
der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt: „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung nach Baugesetzbuch (Art. 13 DSGVO)“, 
welches mit ausliegt bzw. im Internet eingestellt ist (www.frankfurt-
oder.de, Bürgerservice A-Z – Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung).

Anlage  –  Übersichtskarte zur Abgrenzung des Plangebiets    
  (siehe Seite 141)

Frankfurt (Oder), den 12.11.2019  

René Wilke  
Oberbürgermeister 

  



Seite 141Seite 141

AMTSBLATT FÜR DIE STADT FRANKFURT (ODER)

Weiher

Südring

Südrin
g

Südring

Im
 Sande

Im
 Sande

Im
 Sande

Venusweg

Stakerweg

Beerenweg

Stakerweg

Stakerw
eg

SiedlerwegSiedlerweg

W
ei

nb
er

gw
eg

La
ng

er
 G

ru
nd

Damaschkeweg

Langer G
rund

Apollostr
aße

La
ng

er
 G

ru
nd

Langer G
rund

Gali
lei

str
aß

e

Baum
schulenw

eg
Baum

schulenw
eg

Baum
schulenw

eg

Baumschulenweg
Ba

um
sc

hu
le

nw
eg Ba

um
sc

hu
le

nw
eg

Biegener Straße

Leipzig
er S

tra
ße

Juri-G
agarin-Ring

Pi
llg

ra
m

er
 S

tra
ße

Johannes-Kepler-Weg

Valentina-Tereschkow
a-Straße

Flur 82

Flur 81

Flur 71

3

4

8

1

9

5
2

1

1

4
76

3

17

51

88

90

89

83

82

80

86

96

85

84

25

34

42

31
28

25

27

26

13

12 11

23

10

21
20

41

3950 37

19

1817
15

83

36

82

60

36

33
32

47 46

44 43

97

71

77

76

99

98 95
74

73

95

91

88

92
54

18

65

16

50

26

22 21

54

14

24

38

30

96
94

93

53

51

35

75

49

64

52

87
9798

85
84

62

72

70

69

67

48

65

70

4543
67

68

43

89

679

680

135

243 223 222

209

245
208

207

139

138

183

167

8/1

115
118
117

110
108
107

8/8

7/15/9
5/8

5/7

8/4

5/4

1/8

5/2

1/7

119

122
123

191

198

672

454

144

195

204 190

197

142

137

115

711
710

709

708

671

644

161

164

166

3/2

5/2
4/2

172 204

200

134

113

126

121

152

139

151

104

136

131

142

107
106

117

114

134

116

169

752
753

251

252

745

746

268

121
130

577

703
610641

521

504

503

525
524

523
522

123

122

128

120

657
656

650

623640

603

582

600

649

585
584

583
182

241

141

140

142

8/7
113
114

112

116

106 8/6

379

538

556536

476475

382
139

135

132

673

542

540

555554

553
552

670

669

668
607

543
175

177
157156

155

146145

2/2

258

147

230

318

245

486487 315

238

285

243

278

277
313

322
320

234
233

232

146

145

154

152

148

159

158
156

155

141

140

626625624

751 749

176

150

500

185
198

148

136

139

178

199

130

138

137

183

146

145

175

174

173

157156

155

154

3/3

100

263

267

192

169

165

162

124

238

178

153

123

179

160

168

159

9/2

7/2

2/2

202

205

203

111
110

105

103
102

137

135

147

109
108

9/2 6/2 5/2

170
133

675

493

125

491

143

199

196

134

674

115

201

120

140

101

148

133

132

114

112

100

103

132

121

117

501

208

119

132
134

5/1

691

687
686

261
730

535

551

533
532

124
651

690
689

688

643
612

549

189
127

239

215
214

193190102

101

241

177 698

436
451

450

455

497

496495

242

182

181

188

187
176

173

699
697

499

498

239

371

237

176

262

264

265

266

269

140

21/2

12/6

39/1

40/240/1

37/1

42/442/336/8

8/19

8/22

14/2
64/9

64/5

10/5

8/11

10/4

1/20
1/15

10/8

33/2

32/2

24/2

11/2

57/1

81/5 81/4

60/1

79/1

15/4

16/2

78/1

75/275/1

20/2

19/2

18/2

17/2

14/1

10/4

90/4 90/3
56/2

26/1

20/1

71/3
74/5

73/1
72/2

72/1

71/2
71/1

76/4

22/2

20/6

30/2

23/2

12/5

45/2

52/1

58/2

81/1

86/286/1

56/1

74/1

99/4
42/5 41/2

36/9

45/1
45/7

45/9

1/18
1/17

48/467/467/3 67/1 46/455/255/1

52/2

42/1

58/2

15/3

113/4

112/5

45/12
104/5

81

8793

40

16

22

99

45

29

61

47

51

240

242

109

8/9

8/3

7/2

120
121

138

150

119

115

138

149

128

127

118

116

744

520

144

111

105

372
370381380

316
288

541

104

429

317

236235

286

314312
311310309

321
308 319

750

6/2

144

100

143

126

141

133221

174

548

534

588
550

647
547

244

175

183

700

627

539
646

537

127

129

151

149

36/5

8/10

5/12

10/3

8/25
8/24

8/23

5/13
1/19

5/10

1/13

8/20

10/7

8/14

28/2

57/3

34/1

61/1

8/15
79/2

20/1

8/18
8/17

10/2

10/2
12/7

13/2

81/6

58/1

41/1
45/444/6

1/11

49/4

99/3

44/447/4 45/4

36/13
36/12

36/10

10/21
10/1010/2010/1910/1710/15

10/11

104/945/1645/1545/14
45/10

104/12

Übersichtskarte
BP-51-001 "Neue Gartenstadt Süd"

Stand: 05.07.2019Maßstab 1 : 5.000

Stadtverwaltung Frankfurt (Oder)                        Dezernat II
Bauamt
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Anlage  –  Übersichtskarte BP-51-001 (siehe Seite 140)



Seite 142

AMTSBLATT FÜR DIE STADT FRANKFURT (ODER)

Öffentliche Bekanntmachung 

2. Änderung des Bebauungsplanes BP-93-002 
„Gewerbegebiet Markendorf I“ im vereinfachten Verfahren 

nach § 13 Baugesetzbuch; 
Bekanntmachung von Ort und Zeit der öffentlichen 

Auslegung des Entwurfs zur Beteiligung der Öffentlichkeit 
gemäß § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfurt (Oder) hat 
am 24.10.2019 den Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes 
BP-93-002 „Gewerbegebiet Markendorf I“ (Stand 26.07.2019) im ver-
einfachten Verfahren nach § 13 Baugesetzbuch (BauGB) gebilligt und 
dessen öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
Der Oberbürgermeister wurde beauftragt, den Entwurf der 2. Ände-
rung des Bebauungsplanes öffentlich auszulegen und die Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange zu beteiligen. 

Die Ergebnisse der Beteiligung der Öffentlichkeit sowie die einge-
henden Stellungnahmen der Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sollen im Wege der Abwägung behandelt und 
der Stadtverordnetenversammlung zur Wertung vorgelegt werden. 
Der Stadtverordnetenversammlung soll die 2. Änderung des Bebau-
ungsplanes zum Beschluss vorgelegt werden. 

Dieser Beschluss wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht. Er kann 
im vollen Wortlaut während der allgemeinen Sprechzeiten im Bau-
amt, Zimmer 1.421 (Stadtverwaltung Frankfurt (Oder), Dezernat 
Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt, Bauamt, Stadthaus, Goepel-
straße 38, 15234 Frankfurt (Oder), Haus 1, 1. OG, Tel. 0335 / 552 6107) 
eingesehen werden.

Der Geltungsbereich der 2. Änderung des Bebauungsplanes BP-93-
002 „Gewerbegebiet Markendorf I“ grenzt im Nordwesten am Lindo-
wer Weg, im Süden an einen Teil des Markendorfer Forstes, im Osten 
an der Otto-Hahn-Straße und Georg-Quincke-Straße sowie an Obst-
feldern im Westen. Der Standort gehört zum Ortsteil Markendorf 
im Südwesten der Stadt Frankfurt (Oder) (Sh. auch Abgrenzung des 
Plangebietes auf beigefügter Übersichtskarte).

Ziele und Zwecke der Planung

Vorgesehen ist eine räumliche Teiländerung des Gewerbegebietes. 
Die Änderung umfasst im Teilbereich der eingeschränkten Industrie-
gebiete GIe5.1 und 5.2 die Änderung der Art der baulichen Nutzung. 
Diese sollen als eingeschränktes Gewerbegebiet GEe9 und GEe10 
festgesetzt werden. Weiterhin sind der vollständige Entfall der Plan-
straße D5.1 und eine Verkürzung der Planstraße C5.2 vorgesehen. 
Dadurch soll eine effektivere Nutzung der Gebiete ermöglicht wer-
den. Die eingeschränkten Gewerbegebiete GEe8 und GEe9 werden 
zu GEe8 und die eingeschränkten Industriegebiete GIe3 und GIe4 zu 
GIe3 zusammengefasst. Die Änderung dieser Festsetzungen soll eine 
zukunftsfähige Vermarktung gewährleisten. Die Gestaltungsmög-
lichkeiten werden für künftige Ansiedlungen im Änderungsbereich 
verbessert.

Da die Grundzüge der Planung nicht berührt werden, wird für die 
Aufstellung der 2. Änderung des Bebauungsplanes das vereinfachte 
Verfahren nach § 13 BauGB ohne die Durchführung einer Umwelt-
prüfung angewendet.

Der Entwurf der 2. Änderung des Bebauungsplanes liegt mit Begrün-
dung zur Einsicht für die Dauer eines Monats gem. § 3 Abs. 2 BauGB 
öffentlich aus. 

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen abgegeben 
werden. Das Ergebnis der Behandlung von Stellungnahmen wird den 
Einsendern nach Beschluss durch die Stadtverordnetenversamm-
lung mitgeteilt. Es wird darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über die 
Satzung unberücksichtigt bleiben können (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BauGB).

Ort der Auslegung:

Stadtverwaltung Frankfurt (Oder)
Dezernat Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt
Bauamt, Stadthaus, Goepelstraße 38, 15234 Frankfurt (Oder), 
Haus 1, 1. OG; 

Auskünfte/Niederschrift von Stellungnahmen in Zimmer 1.421   
(Fon 0335/552 6107)

Dauer der Auslegung:

vom 05.12.2019 bis einschließlich 06.01.2020 
während folgender Dienststunden:

Montag und Mittwoch  von 09.00 – 12.00 und von 13.00 – 16.00 Uhr, 
Dienstag  von 09.00 – 12.00 und von 13.00 – 18.00 Uhr, 
Donnerstag  von 09.00 – 12.00 und von 13.00 – 16.00 Uhr,  
Freitag                                 von 09.00 – 12.00 Uhr

sowie nach telefonischer Vereinbarung auch außerhalb dieser Zeiten. 

Der Inhalt dieser ortsüblichen Bekanntmachung und die nach § 3 
Absatz 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich 
im Internet eingestellt (www.frankfurt-oder.de, Bürgerservice A-Z 
– Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung) und über das Zentra-
le Landesportal für die Umweltverträglichkeitsprüfungen und die 
Bauleitplanung im Land Brandenburg (http://blp.brandenburg.de) 
zugänglich (§ 4 a Abs. 4 Satz 1 BauGB).

Hinweis:

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf Grundlage 
des § 3 BauGB in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e Daten-
schutz-Grundverordnung (DSGVO) und dem Brandenburgischen 
Datenschutzgesetz. Sofern Sie Ihre Stellungnahme ohne Absender-
angaben abgeben, erhalten Sie keine Mitteilung über das Ergebnis 
der Prüfung. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Form-
blatt: „Informationspflichten bei der Erhebung von Daten im Rahmen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung nach Baugesetzbuch (Art. 13 DSGVO)“, 
welches mit ausliegt bzw. im Internet eingestellt ist (www.frankfurt-
oder.de, Bürgerservice A-Z – Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung).

Anlage  –  Übersichtskarte zur Abgrenzung des Plangebiets    
  (siehe Seite 143)

Frankfurt (Oder), den 12.11.2019  

René Wilke  
Oberbürgermeister 
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BP-93-002 
Gewerbegebiet Markendorf I

Teilbereich 2. Änderung
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Anlage  –  Übersichtskarte BP-93-002 (siehe Seite 142)
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Öffentliche Bekanntmachung 

Beschluss über die Fortschreibung der Stadtumbaustrategie 
„Stadtumbaustrategie Frankfurt (Oder) 2018-2030"

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Frankfurt (Oder) hat 
am 24.10.2019 die Fortschreibung der Stadtumbaustrategie „Stadt-
umbaustrategie Frankfurt (Oder) 2018 – 2030“ beschlossen.

Die Fortschreibung der Stadtumbaustrategie dient als städtische 
Handlungsgrundlage und zur Einreichung beim Land Brandenburg 
für die Bestätigung der Aufnahme in die dritte Phase des Stadtum-
bauprogramms. Mit der neuen Förderperiode ab 2021 erfolgt die Zu-
sammenführung der Bund-/Länder-Programme „Stadtumbau West“ 
und „Stadtumbau Ost“. In diesem Zusammenhang wird es eine Neu-
ausrichtung des Stadtumbaus und auch landesseitig eine Anpassung 
an die sich verändernden Förderbedarfe mit neuen Schwerpunktset-
zungen geben. In Brandenburg ist die Aufnahme in die neue Förder-
periode bzw. die Fortsetzung des Stadtumbaus an das Vorliegen bzw. 
die regelmäßige Fortschreibung des INSEK (Integriertes Stadtent-
wicklungskonzept) und der Stadtumbaustrategie geknüpft. 

Dieser Beschluss wird hiermit ortsüblich bekannt gemacht. Er kann 
im vollen Wortlaut während der allgemeinen Sprechzeiten im Bau-
amt, Zimmer 1.421 (Stadtverwaltung Frankfurt (Oder), Dezernat 
Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt, Bauamt, Stadthaus, Goepel-
straße 38, 15234 Frankfurt (Oder), Haus 1, 1. OG) eingesehen werden.

Jedermann hat auf Dauer die Möglichkeit, die Fortschreibung 
der Stadtumbaustrategie „Stadtumbaustrategie Frankfurt (Oder) 
2018 – 2030“ im Bauamt, Zimmer 1.421 (Stadtverwaltung Frank-
furt (Oder), Dezernat Stadtentwicklung, Bauen und Umwelt, Bau-
amt, Stadthaus, Goepelstraße 38, 15234 Frankfurt (Oder), Haus 1, 
1. OG, Tel. 0335 / 552 6107) während der allgemeinen Sprechzei-
ten einzusehen und über deren Inhalt Auskunft zu verlangen. Die 
Fortschreibung der Stadtumbaustrategie wird ergänzend auch in 
das Internet eingestellt (www.frankfurt-oder.de, Bürgerservice A-Z 
/ Stadtentwicklung) 

Frankfurt (Oder), den 12.11.2019  

René Wilke  
Oberbürgermeister 
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